
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/1/29 10ObS2/91,
10ObS1/91, 10ObS4/91, 10ObS5/91,
10ObS6/91, 10ObS7/91, 10ObS8/91,

10ObS9
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1991

file:///


Norm

ASVG §94

Rechtssatz

Bei Streitigkeiten über das Ruhen der Pension hat das Klagebegehren auf Feststellung zu lauten.
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